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Sitzung des Kreistages am 10.07.2017 

 

 

Zu Punkt 5: Umbesetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien 

 

 

1. Herr Gerno Böll wird als ordentliches Mitglied und Nachfolger für Holger Richter in die 
Meinungsbildungskonferenz  und in die Trägerversammlung der gemeinsamen 
Einrichtung Jobcenter ME-aktiv gewählt. 
 

2. Frau Tanja Röck  wird als stellvertretendes Mitglied und Nachfolgerin für Herrn Denis 
Heimann in die Meinungsbildungskonferenz  und in die Trägerversammlung der 
gemeinsamen Einrichtung Jobcenter ME-aktiv gewählt. 

 
3. SB Sandra Ernst wird als ordentliches Mitglied und Nachfolgerin für SB Dirk Kapell in 

den Sozialausschuss gewählt. 
 

4. KA Marianne Münnich wird als stellvertretendes Mitglied und Nachfolgerin für SB 
Sandra Ernst  in den Sozialausschuss gewählt. 

 

5. SB Dirk Kapell wird als stellvertretendes Mitglied und Nachfolger für KA Birgit 
Kirschke in den Sozialausschuss gewählt. 
 

6. SB Dirk Brixius wird als stellvertretendes Mitglied und Nachfolger für SB Hedy Scholz 
in den Sozialausschuss gewählt. 
 

7. SB Matthias Gohr wird als stellvertretendes Mitglied und Nachfolger für Derk van den 
Höfel in den Sozialausschuss gewählt. 

 

8. SB Renate Petschull wird als stellvertretendes Mitglied und Nachfolgerin für Ruth 
Adomaitis in den Gesundheitsausschuss gewählt. 
 

9. KA Max Kompalik wird als stellvertretendes Mitglied und Nachfolger für SB Hedy 
Scholz in den Gesundheitsausschuss gewählt. 

 

10. SB Dr. Luciana Martena wird als ordentliches Mitglied und Nachfolgerin für SB Jürgen 
Kirschsieper in die Meinungsbildungskonferenz der gemeinsamen Einrichtung 
Jobcenter ME-aktiv gewählt. 

 
11. SB Inge Niewerth wird als ordentliches Mitglied und Nachfolgerin für SB Volker John 

in die Interfraktionelle Arbeitsgruppe Übergang Schule – Beruf gewählt. 
 

12. SB Felix Spiecker wird als stellvertretendes Mitglied und Nachfolger für SB Inge 
Niewerth in die Interfraktionelle Arbeitsgruppe Übergang Schule – Beruf gewählt. 
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Sitzung des Kreistages am 10.07.2017 

 

Zu Punkt 6: Erweiterung der „Bauberatungskommission Kreisleitstelle 2020“ um 

eine Stellvertreterregelung 

 

Wahlvorschlag: 

In die Bauberatungskommission Kreisleitstelle 2020 werden als stellvertretende Mitglieder 

gewählt: 

 

Fraktion     ordentliches Mitglied  stellvertretendes Mitglied 

CDU-Fraktion Buddenberg, Ernst Switalski, Udo 

CDU-Fraktion Madeia, Waldemar Schmickler, Günter 

SPD-Fraktion Ehlert, Detlef Schulte, Manfred 

SPD-Fraktion Rech, Maximilian Martin, Friedrich-Ernst 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Kanschat, Andreas Lang, Norbert 

FDP-Fraktion Merrath, Jürgen Anhut, Ulrich 

Fraktion UWG-ME Hagling, Brigitte Sülz, Mario 

DIE LINKE. Köster, Rainer Ingensandt, Bernd 

Gruppe PIRATEN Benoit, Andreas John, Volker 
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Von: Schlüter, Martin
An: Kreistagsbüro
Thema: Tour de France 2017
Datum: Montag, 10. Juli 2017 18:09:30
Anlagen: image001.jpg

Von: Prof. Dr. Gerd-Christian Weniger [mailto:weniger@neanderthal.de] 
Gesendet: Mittwoch, 5. Juli 2017 11:06
An: Hendele, Thomas; Landrat
Cc: Roland Ebbing; Bärbel Auffermann; 'Volker Freund'
Betreff: Tour de France 2017
 
Sehr geehrter Herr Hendele,
 
die Tour ist vorbeigerauscht, zurück bleibt die Erinnerung an ein heiteres, großartiges Event im
Tal und die Gewissheit, dass Millionen Menschen in aller Welt nun wissen, wo der Neanderthaler
zuhause ist. Es gibt immerhin drei Neanderthal Museen in Europa, aber nur einen Ort gleichen
Namens. Die „Tour im Tal“  war eine gigantische Werbeveranstaltung für das Museum.
 
Ich möchte Ihnen und allen Beteiligten aus der Kreisverwaltung für das persönliche und finanzielle
Engagement ganz herzlich danken. Alles hat reibungslos geklappt. Das Museum war auf
eindrückliche Weise herausgeputzt und ist humorvoll „rübergekommen“. Welche Wertschätzung
der Fundort international erfährt, hat nicht nur Christian Prudhommes Wunsch, die Tour durch
das Neandertal zu führen, gezeigt. Das Landartprojekt des Künstlers Pierre Duc , das vom Institut
Français und der französischen Botschaft organisiert und finanziert wurde, belegt dies ebenfalls
nachdrücklich. Das Museum konnte seine Rolle als internationaler Botschafter des Kreis
Mettmann wunderbar wahrnehmen.
 
Wir wissen alle, dass es ein einmaliges Ereignis war. Das schließt jedoch nicht aus, dass ähnliche
Events, die wir aktuell noch gar nicht im Auge haben, vielleicht in Zukunft den Weg ins oder durch
das Neandertal finden.
 
Mit bestem Dank und Gruß
Ihr
Gerd-Christian Weniger
 
Stiftung Neanderthal Museum
Direktor
Prof. Dr. Gerd-Christian Weniger
Talstrasse 300
D-40822 Mettmann
FON:+49 (0)2104-979733
FAX:+49 (0)2104-979796
e-mail: weniger@neanderthal.de
NTM-SA-Migration-E-Mail-Signatur-2
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Landrat           10. Juli 2017 

 

Beantwortung der Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Sitzung 

des Kreistags am 10.07.2017  

hier: Sicht der Kreisverwaltung auf die wachsende  Gefahr der 

Inbetriebnahme der CO-Pipeline durch den neuen NRW-Koalitionsvertrag 

 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

 

1. Wie beurteilt die Kreisverwaltung die aktuellen Passagen in dem CDU-/FDP-Koalitions-

vertrag? 

Wie in der Vergangenheit nehmen die Kreisverwaltung und auch der Landrat zu einzelnen 

Passagen des Koalitionsvertrags keine Interpretation vor. 

 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Kreisverwaltung, um aktuell auf die neue CDU-/FDP-

Landesregierung einzuwirken, die Inbetriebnahme der CO-Pipeline doch noch zu 

verhindern? 

Die Frage unterstellt, dass dies in der Entscheidung der Landesregierung läge. Dies ist zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt eine falsche Annahme. 

Der Landtag hätte vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts das Rohrleitungs-

gesetz aufheben oder modifizieren können. Diese Möglichkeit sehe ich jetzt nicht mehr.  

Jetzt geht es darum, beim OVG Münster die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses aus 

dem Jahre 2007 zu erreichen.  

 

3. Was werden Landrat und Kreisverwaltung nun unternehmen, um ihren Einfluss in den 

entsprechenden Landesgremien gegen die Giftgas-Pipeline wahrzunehmen? 

Wie bereits ausgeführt, wird die Frage der Inbetriebnahme vor Gericht entschieden, nicht 

aber zwischen dem Kreis Mettmann und der Landesregierung.  

Landrat und Kreisverwaltung bleiben bei ihrer seit elf Jahren vertretenen Auffassung, 

wonach diese Pipeline aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb gehen darf. Sie werden alle 

juristischen Mittel ergreifen, um die Inbetriebnahme zu verhindern. 
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4. Welche Chancen werden einer vom Kreistag erneut zu verfassenden Resolution gegen 

die Nutzung der Pipeline eingeräumt? 

Keine 

 

5. Wie beurteilt die Kreisverwaltung die Gefahr, dass schon in wenigen Monaten das 

giftige Kohlenmonoxid durch die Rohrfernleitung fließen könnte, falls das Oberverwal-

tungsgericht in Münster der aktuellen Linie des Bundesverfassungsgerichts folgen sollte? 

Diese Gefahr besteht nicht. Ich habe überhaupt kein Verständnis für die falsche Behauptung 

des ehemaligen Staatssekretärs und Kreisvorsitzenden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  die 

Pipeline könne im Herbst dieses Jahres in Betrieb gehen. Ich habe ebenfalls kein Verständnis 

dafür, dass diese Fehleinschätzung eins zu eins in der Anfrage übernommen wurde.  

Es ist äußerst zweifelhaft, dass das OVG noch in diesem Jahr entscheiden wird. Sollte eine 

Entscheidung des OVG die Rechtmäßigkeit der Planfeststellung bestätigen, dürfte es immer 

noch die Möglichkeit der Revision geben. Auch ein solches Verfahren wird geraume Zeit in 

Anspruch nehmen.  

Selbst wenn die Planfeststellung endgültige Rechtskraft erlangen sollte, bedarf es vor 

Inbetriebnahme eines zwischen dem Betreiber, der Bezirksregierung, dem Kreis Mettmann 

und den betroffenen Städten abgestimmten Sicherheitskonzepts. Dieses Konzept liegt bis 

heute nicht vor. Es wäre über einen mehrmonatigen Prozess zu erarbeiten und vor 

Inbetriebnahme der Pipeline umzusetzen. 

Dieser Ablauf zeigt, wie abwegig die Behauptung ist, im Herbst stünde eine Inbetriebnahme bevor. 

 

6. Wann ist mit einer endgültigen Entscheidung über die Nutzung der Giftgas-Pipeline des 

Oberverwaltungsgerichts in Münster zu rechnen? 

siehe Antwort zu Frage 5 

 

7. Welchen Einfluss nimmt die Kreisverwaltung wahr, um die politischen Vertreter aus dem 

Kreis Mettmann im Landtag über die anscheinend noch nicht ausgiebig bekannten 

Gefahren der Pipeline-Nutzung aufzuklären? 

Wir werden selbstverständlich die Abgeordneten über die Auffassung und Einschätzung des 

Kreises zur CO-Pipeline unterrichten. Es wird auf die Beantwortung der Frage 3 verwiesen.  

  

Anlage 5



 

 

3 

 

 

ergänzende Bemerkung: 

Es hat mich sehr gewundert, dass eine derartige Anfrage zu diesem Zeitpunkt gestellt wird. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben 7 Jahre die Landesregierung mit gebildet. Ich finde, dies 

wäre ausreichende Zeit gewesen, im Landtag mit der vorhandenen Mehrheit das 

Rohrleitungsgesetz aufzuheben. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

21.12.2016 dürfte dies kaum mehr möglich sein, ohne dass der Betreiber millionenschwere 

Amtshaftungsansprüche geltend macht. 
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